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2032-0-F 

Gesetz 
über die Bildung von Versorgungsrücklagen 

im Freistaat Bayern 
(BayVersRückIG) 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wlId: 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 

Allgemeines 

Art. 1 Geltungsbereich 

Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 12 

Teil 2 

Bayerischer Pensions fonds 

Ernchtung 
Zweckbmdung 
Rechtsform 
Verwaltung, Anlage der Mittel 
Zuführung der Mittel 
Verwendung des Sondervermögens, Entnahmeplan 
Vermögenstrennung 
Wirtschaftsplan 
Jahresrechnung, Geschäftsbencht 
BeIrat 
Auflösung 

Teil 3 

Versorgungsrücklagen der unter der Aufsicht des 
Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts 

Art. 13 Ernchtung 
Art. 14 Anzuwendende Vorschriften 
Art. 15 Rechtsform 
Art. 16 Verwaltung, Anlage der Mittel 
Art. 17 Zufümung der Mittel 
Art. 18 Verwendung der Versorgungsrücklagen 
Art. 19 Wirtschaftsplan, Geschäftsbencht 

Teil 4 

Schlussvorschriften 

Art. 20 Übergangsregelungen 
Art. 21 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Teil 1 

Allgemeines 

Art. 1 

Geltungs bereIch 

(1) DIe Vorschriften des Teils 2 regeln, soweit 
mchts anderes bestimmt 1st, die Versorgungsrück
lage des FreIstaates Bayern für seme Beamten und 
Beamtinnen, Richter und Richtennnen, Versorgungs
berechtigten SOWIe für die Mitglieder der StaatsregIe
rung, die ehemaligen Mitglieder der StaatsregIerung 
und deren versorgungsberechtigte Hinterbliebenen. 

(2) DIe Vorschriften des Teils 3 regeln, soweit 
mchts anderes bestimmt 1St, die Versorgungsrückla
gen der Gememden, Gememdeverbände und sonsti
gen unter der AufSIcht des Staates stehenden Körper
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts für deren Beamten und Beamtinnen, dienstord
nungsmäßig Angestellten (Art. 100 des Bayenschen 
Besoldungsgesetzes) und Versorgungsberechtigten. 

(3) DIeses Gesetz gilt mcht 

1. für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, die auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften m ihrer Bilanz oder 1m Haushalt 
auszuweIsende Rückstellungen bilden müssen, 
durch die ihre künftigen Versorgungsausgaben m 
vollem Umfang gedeckt smd, und 

2. für die öffentlich-rechtlichen ReliglOnsgemem
schaften und ihre Verbände. 

Teil 2 

Bayerischer Pensionsionds 

Art. 2 

Ernchtung 

Zur FinanZIerung der Versorgungs aufwendungen 
WIrd beIm FreIstaat Bayern eme Versorgungsrücklage 
als Sondervermögen unter dem Namen "Bayenscher 
PenslOnsfonds 11 ernchtet. 
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Art. 3 

Zweckbmdung 

lDas Sondervermögen dient der Sicherung der 
Versorgungsaufwendungen. 2Es darf nach Maßgabe 
des Art. 7 nur zur Entlastung von Versorgungsauf
wendungen verwendet werden. 3 Ansprüche der Ver
sorgungsberechtigten gegen das Sondervermögen 
werden mcht begründet. 

Art. 4 

Rechtsform 

lDas Sondervermögen 1st mcht rechtsfähIg. 2Es 
kann unter semem Namen 1m rechts geschäftlichen 
Verkehr handeln, klagen und verklagt werden. 3Der 
allgememe Genchtsstand des Sondervermögens 1st 
München. 

Art. 5 

Verwaltung, Anlage 
der Mittel 

(1) lDas Staatsmlmstenum der Finanzen verwal
tet das Sondervermögen. 2Es kann die Verwaltung der 
Mittel auf Körperschaften, Anstalten oder andere Ein
nchtungen mnerhalb oder außerhalb der Staatsver
waltung übertragen. 

(2) lDIe dem Sondervermögen zufließenden Mit
tel emschließlich der Erträge smd so anzulegen, dass 
größtmögliche Sicherheit und Rentabilität gewähr
leIstet smd. 2Das Staatsmmlstenum der Finanzen WIrd 
ermächtigt, die näheren Einzelheiten zur Anlage der 
Mittel zu regeln. 

Art. 6 

Zuführung 
der Mittel 

(1) Dem Sondervermögen smd bIS emschließlich 
des Jahres 2030 jährlich bIS 15. Februar 100 Mio. € aus 
dem Staatshaushalt zuzuführen. 

(2) An den FreIstaat Bayern bezahlte Versor
gungszuschläge (Art. 14 Abs. 2 des Bayenschen Be
amtenversorgungsgesetzes ) smd dem Sondervermö
gen zuzuführen. 

(3) Eine vorübergehende Minderung oder Aus
setzung der Zuführungen 1St nur durch Gesetz zuläs
SIg, soweit dies erforderlich 1St, um den Erforderms
sen des gesamtwIrtschaftlichen GleIchgewIchts 1m 
Sinn des Art. 18 Abs. 2 Halbsatz 1 der Bayenschen 
Haushaltsordnung (BayHO) Rechnung zu tragen, 
oder bel Vorliegen emes vergleIchbar schwerwIe
genden Grundes. 

Art. 7 

Verwendung des 
Sondervermögens, Entnahmeplan 

(l) Entnahmen aus dem Sondervermögen smd ab 
dem Jahr 2023 über emen Zeitraum von mmdestens 
15 Jahren zur Entlastung von Versorgungsaufwen
dungen zuläSSIg. 

(2) lDIe StaatsregIerung erstellt auf Vorschlag des 
Staatsmmlstenums der Finanzen alle zweI Jahre, erst
mals für den Doppelhaushalt 202312024, emen Ent
nahmeplan, der bel der Haushaltsplanung zu berück
SIchtigen 1St. 2Der Entnahmeplan 1St dem Ausschuss 
für Staatshaushalt und Finanzfragen und dem Aus
schuss für Fragen des öffentlichen DIenstes des Land
tags vorzulegen. 

(3) lDIe Entnahmen haben SIch am FinanzIerungs
bedarf künftiger Versorgungsaufwendungen und 
dem Ziel emer Verstetigung der Haushaltsbelastung 
zu onentieren. 2Höhe und Zeitpunkt der Entnahmen 
werden durch die Haushaltsgesetze geregelt. 

(4) DIe StaatsregIerung hat dem Landtag zu Be
gmn emer Leglslaturpenode und auf Verlangen emen 
Bencht über die EntWIcklung der Beamtenversorgung 
vorzulegen. 

Art. 8 

Vermögenstrennung 

Das Sondervermögen 1St von den übngen Vermö
gen, Rechten und Verbmdlichkeiten getrennt zu hal
ten; es darf mcht beliehen oder zum mneren Vermö
gensausgleich verwendet werden. 

Art. 9 

Wirtschaftsplan 

Das Staatsmmlstenum der Finanzen stellt für das 
Sondervermögen für Jedes WirtschaftsJahr emen Wirt
schaftsplan auf. 

Art. 10 

Jahresrechnung, Geschäftsbencht 

(1) ISoweit die Verwaltung der Mittel des Son
dervermögens emer Einnchtung übertragen wurde 
(Art. 5 Abs. 1 Satz 2), legt diese dem Staatsffilmsten
um der Finanzen jährlich emen Bencht über die Ver
waltung der Mittel des Sondervermögens vor. 2Das 
Staatsmmlstenum der Finanzen stellt am Ende Jeden 
RechnungsJahres die Jahresrechnung des Sonderver
mögens auf. 

(2) In den Jahresrechnungen smd der Bestand 
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des Sondervermögens emschließlich der Forderun
gen und Verbmdlichkeiten SOWIe die Einnahmen und 
Ausgaben auszuweIsen. 

(3) lDas Staatsmlmstenum der Finanzen erstellt 
für Jedes Haushaltsjahr auf der Grundlage der Jahres
rechnung emen Geschäftsbencht über den Bestand 
und die EntwIcklung des Sondervermögens SOWIe 
dessen Anlage und Verwaltung. 2Der Geschäftsbe
ncht 1St 1m Bayenschen Staats anzeiger zu veröffentli -
chen und dem Landtag zu übersenden. 

Art. 11 

BeIrat 

(1) lFür das Sondervermögen wIrd em BeIrat 
gebildet. 2Er WIrkt bel allen wIchtigen Fragen mit. 
3Insbesondere 1St er zu den Anlagenchtlimen, dem 
Wirtschaftsplan, der Jahresrechnung und dem Ge
schäftsbencht zu hören. 4Er 1St ferner zum Entnah
meplan zu hören und hat hIerzu eIne schriftliche 
Stellungnahme abzugeben, die dem Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen und dem Aus
schuss für Fragen des öffentlichen DIenstes des 
Landtags gememsam mit dem Entnahmeplan vor
zulegen 1St. 

(2) lDer BeIrat besteht aus acht Mitgliedern, die 
vom Staatsmmlstenum der Finanzen für die Dauer 
von fünf Jahren berufen werden. 2Dem BeIrat gehören 
zweI Vertreter des StaatsIDlmstenums der Finanzen, 
em von den für die Sozmlverslcherungsträger zustän
digen AufsIchtsbehörden 1m Einvernehmen vorge
schlagener Vertreter der Sozmlverslcherungsträger, 
zweI vom StaatsIDlmstenum der Finanzen zu bestim
mende Sachverständige aus Wirtschaft oder Wissen
schaft, em Vertreter des Bayenschen Beamtenbunds, 
em Vertreter des Bayenschen Richterverems e.v. und 
em Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbunds an. 
3Der Vorsitz WIrd von emem der Vertreter des Staats
mlmstenums der Finanzen geführt. 4Bel Stimmen
gleIchheit entscheIdet der Vorsitzende. 5Stellvertreter 
des Vorsitzenden 1St der weitere Vertreter des Staats
mlmstenums der Finanzen. 6Für Jedes Mitglied des 
BeIrats 1St em Stellvertreter zu berufen. 7Scheldet em 
BeIratsmitglied oder em Stellvertreter vorzeitig aus, 
so WIrd für den Rest semer Amtszeit em Nachfolger 
bestimmt. 

(3) Das Sondervermögen zahlt an die BeIratsmit-

Teil 3 

Versorgungsrücklagen der unter der Aufsicht des 
Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts 

Art. 13 

Ernchtung 

(1) Zur FinanZierung der Versorgungsaufwendun
gen bilden die unter der AufsIcht des FreIstaates Bay
ern stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun
gen des öffentlichen Rechts Versorgungsrücklagen. 

(2) lSie bilden ihre Versorgungsrücklage gemem
sam mit dem FreIstaat Bayern, soweit mcht nach 
Abs. 3 bIS 5 etwas anderes bestimmt 1St. 2Dles gilt ent
sprechend, wenn SIe Staatsbeamte oder Staatsbeam
tinnen beschäftigen, deren Bezüge oder Versorgungs
bezüge aus eIgenen Mitteln zu bestreiten smd. 

(3) lDIe Mitglieder des Bayenschen Versorgungs
verbands bilden bel diesem eme gememsame Versor
gungsrücklage. 2Dle gememsame Versorgungsrückla
ge 1St m der Bilanz des Versorgungsverbands gesondert 
auszuweIsen. 3Das Nähere regelt die Satzung des Bay
enschen Versorgungsverbands. 4 Mitglieder vergleIch
barer Versorgungswerke- außerhalb des Geltungsbe
reichs dieses Gesetzes können SIch nach Maßgabe der 
Satzung des Jeweiligen Versorgungswerks emer dort 
gebildeten Versorgungsrücklage anschließen. 

(4) Gememden und Gememdeverbände, die mcht 
Mitglieder des Bayenschen Versorgungsverbands 
smd, bilden Jeweils eIgene zweckgebundene Sonder
rücklagen für ihre Versorgungsaufwendungen. 

(5) lSonstige Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts, denen gestattet wur
de, ihre Versorgungsrücklage allem oder gememsam 
mit Gememden und Gememdeverbänden zu bilden, 
führen die Rücklagenbildung m der blshengen Form 
fort. 2Dles gilt entsprechend für die Sozmlverslche
rungsträger, denen die gememsame Bildung von Ver
sorgungsrücklagen bel ihren Jeweiligen Landesver
bänden gestattet wurde. 

Art. 14 

glieder und ihre Stellvertreter für ihre Tätigkeit keme Anzuwendende Vorschriften 
Vergütung; Auslagen werden mcht erstattet. 

Für die Zweckbmdung, die Vermögenstrennung 
(4) Der BeIrat gibt SIch eme Geschäftsordnung. und die Auflösung der Versorgungsrücklagen gelten 

Art. 3, 8 und 12 entsprechend. 

Art. 12 

Auflösung 

Der Bayensche PenslOnsfonds gilt nach Auszah
lung semes Vermögens als aufgelöst. 

Art. 15 

Rechtsform 

DIe Rechtsform der Versorgungsrücklagen der 
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Gernemden und Gernemdeverbände und der sonsti
gen unter der AufsIcht des Staates stehenden Körper
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts SOWIe der beIm Bayenschen Versorgungsver
band gebildeten gememsamen Versorgungsrückla
ge wIrd durch die Jeweiligen haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen oder, soweit dies danach zulässIg 1St, 
durch Satzung bestimmt. 

Art. 16 

Verwaltung, Anlage der Mittel 

(1) Für die Anlage und Verwaltung der gemem
sam mit dem FreIstaat Bayern gebildeten Versor
gungsrücklagen gilt Art. 5. 

(2) lFür die Anlage und Verwaltung der Versor
gungsrücklagen der Gernemden, Gernemdeverbände 
und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts gelten die Jeweiligen 
haushaltsrechtlichen Vorschriften, soweit dieses Ge
setz mchts anderes bestimmt. 2Dle Versorgungsrück
lagen dürfen nur zweckgebunden und mcht als mnere 
Darlehen 1m Vermögenshaushalt verwendet werden. 
3Dle m Satz 1 genannten Einnchtungen können den 
Bayenschen Versorgungsverband mit der Verwaltung 
der Mittel ihrer Versorgungsrücklage beauftragen 
und, soweit der Bayensche Versorgungsverband die 
bel ihm gebildete Versorgungsrücklage m emem Pen
slOnsfonds anlegt, sIch an diesem PenslOnsfonds mit 
eIgenen Anteilen beteiligen. 4Für die Träger der SOZI
alversIcherung gelten § § 80 bIS 86 des Vierten Buches 
Sozlalgesetzbuch entsprechend. 

(3) lDer Bayensche Versorgungsverband verwal
tet die bel ihm gebildete Versorgungsrücklage nach 
den allgemem für ihn geltenden Vorschriften. 2Er kann 
die Versorgungsrücklage m emem PenslOnsfonds ge
memsam mit semem Sonderverrnögen nach Art. 45 
des Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen 
anlegen. 

Art. 17 

Zuführung der Mittel 

(1) lZuführungen zu den Versorgungsrücklagen 
smd bIS emschließlich des Jahres 2017 jährlich nach
träglich bIS 15. Februar des Folgejahres m Höhe 

1. der SIch durch die Maßnahmen nach § 14a Abs. 2 
und 2a des Bundesbesoldungsgesetzes m der 
bIS zum Ablauf des 31. August 2006 geltenden 
Fassung vermmderten Besoldungs- und Versor
gungsausgaben des laufenden Jahres und 

2. der Hälfte der durch die Absenkung des Versor
gungsmveaus nach dem Versorgungsänderungs
gesetz 2001 vorn 20. Dezember 2001 (BGBI I 
S. 3926) und durch die Fortführung dieser Maß
nahmen durch das Bayensche Beamtenversor-

gungsgesetz vermmderten Versorgungs ausgaben 
des laufenden Jahres 

zu leIsten. 2Dle Zuführungen nach Satz 1 können mit 
den Anteilssätzen 0,57 v.H. der Besoldungsausgaben 
und 2,83 v.H. der Versorgungsausgaben des abgelau
fenen KalenderJahres pauschaliert werden. 

(2) lDer Bayensche Versorgungsverband kann 
m semer Satzung unter Beachtung des Abs. 1 Satz 1 
em anderes Berechnungsverfahren vorsehen. 2Soweit 
die Mitglieder des Bayenschen Versorgungsverbands 
eme gememsame Versorgungsrücklage bel diesem 
bilden oder soweit Nichtmitglieder diesen mit der 
Verwaltung ihrer Versorgungsrücklage beauftragen 
(Art. 16 Abs. 2 Satz 3), smd die von den Mitgliedern 
oder sonstigen Beteiligten zugeführten Beträge Je
weils gesondert auszuweIsen. 

(3) lDle Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, die ihre Versorgungsrücklage 
gememsam mit dem FreIstaat Bayern bilden, leIsten 
auf ihre Zuführungen eme Abschlagszahlung m der 
zu erwartenden Höhe bIS 15. Februar des laufenden 
Jahres; Abs. 5 gilt mcht. 2Dle Beträge smd unmittel
bar dem Bayenschen PenslOnsfonds zuzuführen und 
gesondert auszuweIsen. 3Soz1alverslcherungsträger, 
die ihre Versorgungsrücklage gememsam mit dem 
FreIstaat Bayern bilden, können bIS emschließlich des 
Jahres 2030 Zuführungen über Abs. 1 hmaus leIsten, 
soweit dies auf Grund sozIalversIcherungsrechtlicher 
Vorschriften zuläSSIg 1St. 

(4) Soweit Gernemden und Gernemdeverbände 
mit sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts gememsame Versor
gungsrücklagen bilden, smd die Jeweils zugeführten 
Beträge gesondert auszuweIsen. 

(5) lAuf die Zuführungen nach Abs. lISt bIS 15. 
JunI des laufenden Jahres em Abschlag m der zu er
wartenden Höhe zu zahlen, der mit der Zuführung bIS 
15. Februar des Folgejahres zu verrechnen 1St. 2Ab
weIchend von Satz lISt eme Aufteilung des Abschlags 
m halb- oder vIerteljährlich zu zahlende gleIchgroße 
Teilbeträge möglich, sofern dies 1m Interesse der Ren
tabilität der Geldanlage zweckmäßig 1St. 3Dle Teilab
schlagszahlungen smd 1m Fall 

1. emer halbjährlichen Aufteilung bIS 31. März und 
30. September 

2. emer VIerteljährlichen Aufteilung bIS 15. Februar, 
15. Mal, 15. August und 15. November 

des laufenden Jahres den Versorgungsrücklagen zu
zuführen. 4Einnchtungen, die gemäß Art. 13 Abs. 5 
gememsame Versorgungsrücklagen bilden, treffen 
die EntscheIdung über die Aufteilung der Abschlags
zahlung 1m gegenseitigen Einvernehmen. 5Soweit 
eme Eimgung mcht möglich 1St, 1St nach Satz 1 zu 
verfahren. 6Der Bayensche Versorgungsverband 
kann m semer Satzung em anderes Verfahren vor
sehen. 
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Art. 18 

Verwendung der Versorgungsrücklagen 

(1) Entnahmen aus dem Sondervermögen smd ab 
dem Jahr 2018 über emen Zeitraum von mmdestens 
15 Jahren zur Entlastung von Versorgungsaufwen
dungen zuläsSIg. 

(2) IFür die Entnahme aus den Versorgungs
rücklagen smd Entnahmepläne aufzustellen. 2Dle
se smd der zuständigen obersten AufsIchtsbehörde 
(Art. 137 des Bayenschen Beamtengesetzes) anzu
zeIgen. 3Dle· Körperschaften, Anstalten und Stiftun
gen des öffentlichen Rechts, die ihre Versorgungs
rücklage nach Art. 17 Abs .. 3 gememsam mit dem 
FreIstaat Bayern bilden, können Entnahmen nur 1m 
Rahmen der von ihnen zugeführten Beträge und 
den daraus entstandenen Erträgen vorsehen. 4Für 
die beIm Bayenschen Versorgungsverband gebil
dete gemeInsame Versorgungsrücklage beschließt 
der Verwaltungsrat des Versorgungsverbands 1m 
Rahmen der Festsetzung des Umlagesatzes, In wel
cher Welse die Versorgungsrücklage neben der 
satzungsmäßig zu leIstenden Umlage zur FinanzIe
rung der VersorgungsleIstung herangezogen wer
den soll. 

Art. 19 

Wirtschaftsplan, Geschäftsbencht 

IDlenstherren mit eIgenen Versorgungsrücklagen 
sowIe der Bayensche Versorgungsverband stellen für 
ihren BereIch für] edes Wirtschafts] ahr Wirtschaftsplä
ne auf. 2Sie können zusätzlich Geschäftsbenchte ver
öffentlichen. 

Teil 4 

Schlussvorschriiten 

Art. 20 

Übergangsregelungen 

(1) DIe Sondervermögen rr Versorgungsrücklage 
des FreIstaates Bayern 11 und rr Versorgungsfonds des 
FreIstaates Bayern 11 gehen auf das Sondervermögen 
rr Bayenscher PenslOnsfonds 11 über. 

(2) IDer am 31. Dezember 2012 bestehende ge
memsame BeIrat mmmt ab 1. Januar 2013 die Auf
gabe des BeIrats für den Bayenschen PenslOnsfonds 
wahr. 2Dle Amtszeit dauert bIS zum 31. Juli 2014. 

Art. 21 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2012 tritt das Gesetz 
über die Bildung von Versorgungsrücklagen 1m FreIstaat 
Bayern (BayVersRückIG) vom 26. Juli 1999 (GVBl S. 309, 
BayRS 2032-0-F), zuletzt geändert durch § 7 des Geset
zes vom 30. März 2012 (GVBl S. 94), außer Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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